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I. Verwaltung allgemein

Art. 1 Schreibgebühren

für die erste Ausfertigung (elektronisch oder auf Papier)
pro Seite Format A4 CHF 15
für höchstens bis zur Hälfte beschriebene Seiten
(ohne Unterschriftenteil und Kostenaufstellung) CHF 10

Art. 2 Kopien

Papierausdruck

je Seite Format A4, schwarz-weiss CHF 0.50
je Seite Format A4, farbig CHF 1
je Seite Format A3, schwarz-weiss CHF 1
je Seite Format A3, farbig CHF 1.50

Art. 3 Drucksachen

Verordnungen, Reglemente und Broschüren der Gemeinde gebührenfrei

Pläne aller Art CHF 15
Chronik Lufingen Kleines Dorf grosse Geschichte CHF 40

Art. 4 Spesen und Porti

Spesen aller Art

Porti, Telefon etc. nach effektivem Aufwand
Zustellgebühren nach effektivem Aufwand

Art. 5 Mahngebühren

Mahngebühren

1. Mahnung gebührenfrei
2. Mahnung CHF 50

Art. 6 Personalkosten

Personalkosten (pro Stunde, wenn nicht etwas anderes geregelt ist)

Gemeindeschreiber/in CHF 140
Abteilungsleiter- / Bereichsleitende CHF 120
Förster CHF 105
Mitarbeitende / Sachbearbeitende CHF 90
Forstwart CHF 75
Waldfacharbeiter CHF 62
Lernende CHF 40

Art. 7 Maschinenansätze

Maschinenansätze pro Stunde (ohne Bedienung/inkl. km)

Zugfahrzeug Werke (Kommunalfahrzeug) CHF 80/h
Kleintraktor Werke CHF 60/h
Wasserpumpe, Vibroplatte CHF 20/h
Frontkehrmaschine ohne FHZ CHF 50/h
Heckenschere, Laubgebläse, Freischneider CHF 14/h
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II. Bauwesen

Baubewilligungsgebühr Grundsatz

1Die Gebühr für die Prüfung eines Baugesuches oder für einen Entscheid über das Verfahren
richtet sich nach dem gesamten dafür erforderlichen Aufwand. Sie umfasst die Personalkosten
nach den Ansätzen in Art. 6 (und evtl. Leistung Bauamt) dieses Tarifs, die effektiv angefallenen
Kosten gemäss Art. 8-9 dieses Tarifs sowie die Kosten für allfällig notwendige Fachgutachten.

2 Für jedes zu beurteilende Gebäude beträgt die Gebühr höchstens CHF 20'000.

Art. 8 Leistungen Bauabteilung
1 Für die Leistungen des Bauamtes werden grundsätzlich Gebühren erhoben.

Behandlung im Gemeinderat CHF 600/h
Behandlung in Bau- und anderen Kommissionen CHF 300/h

Kosten Dritter (Gutachter, externe Fachleute, Geometer etc.) werden weiterverrechnet.

Art. 9 Baubewilligungsgebühren

1. Ordentliches Verfahren

Grundgebühr CHF 300

1. Einfamilienhäuser
1.1 bis 4 ½ Zimmer CHF 500
1.2 je zusätzliches Zimmer CHF 50

2. Mehrfamilienhäuser
2.1 mit 2 Wohnungen CHF 800
2.2 je zusätzliche Wohnung CHF 200

3. Industrie- und Gewerbebauten
je m3 Gebäudeinhalt CHF 0.40
jedoch mindestens CHF 500

4. Landwirtschaftliche Bauten
je m3 Gebäudeinhalt CHF 0.20
jedoch mindestens CHF 300
höchstens CHF 10'000

5. Übrige Bauten und bewilligungspflichtige Anlagen

5.1 Kleinbauten (An- und Nebenbauten),
Besondere Gebäude CHF 150 bis 500

5.2 Einzel-Garagen (freistehend oder angebaut)
a) für 1 Fahrzeug CHF 150
b) für jedes weitere Fahrzeug CHF 50

5.3 Sammelgaragen (Unterniveaugaragen) CHF 500 bis 5'000

5.4 Autoabstellplätze
a) für 1 Fahrzeug CHF 100
b) für jedes weitere Fahrzeug CHF 50

5.5 Anbauten/Aufbauten/Umbauten CHF 200 bis 10'000

5.6 Zweckänderungen von Räumen
(Nutzungsänderung ohne bauliche Änderung) CHF 150 bis 2’000

5.7 Abbruch von Gebäuden in der Kernzone CHF 150 bis 2'000

5.8 Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstungen CHF 150 bis 2'000

5.9 Mauern und Einfriedungen CHF 150 bis 1'000

5.10 Reklameanlagen CHF 150 bis 1'000

5.11 übrige bewilligungspflichtigen Bauten
und Anlagen usw. CHF 150 bis 20'000
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2. Anzeigeverfahren

Gebühr für einfache Kleingesuche,
die im Anzeigeverfahren bewilligt werden nach effektivem Aufwand

mind. CHF 300
3. Meldeverfahren

Die Aufwendungen bzw. Kosten der kommunalen Projektprüfung und Baubewilligung von
Solaranlagen sind kostenlos.

Art. 10 Rohbau-, Bezugs- und Schlussabnahmen

Nach effektivem Aufwand, höchstens 100 % der Total-Gebühr für den baurechtlichen Entscheid.

Art. 11 Baupolizei

Zur Baubewilligungsgebühr (Art. 9) werden die Kosten und Auslagen der externen und internen
Baupolizeiorgane und Fachexperten für die Prüfung der Gesuche erhoben und in die Total-
Gebühr eingerechnet.

Zu den Abnahmegebühren werden die Kosten und Auslagen der externen und internen
Baupolizeiorgane und Fachexperten für die Kontrollen, Abnahmen etc. hinzugerechnet.

Art. 12 Gebühren für sonstige Baukontrollen

Nach effektivem Aufwand, höchstens 100 % der Total-Gebühr für den baurechtlichen Entscheid.

Zuschläge werden für baubedingte Teilkontrollen, von der Bauherrschaft verursachte
Mehrfachkontrollen, Nachkontrollen, Überwachung von Beanstandungen etc. erhoben.

Art. 13 Abwasser- und Wasseranschlussbewilligungen

Bewilligungsgebühr 20 % der Baubewilligungsgebühr
mind. CHF 300

Prüfungs-, Kontroll- und Abnahmegebühren nach effektivem Aufwand

Für die Anschlussgebühren gelten die Regelungen der spezifischen kommunalen Verordnungen.

Art. 14 Planungen

Begleitung Private Quartierplanungs- und
Gestaltungsplanverfahren nach effektivem Aufwand
Begleitung Private Ortsplanungsbegehren nach effektivem Aufwand
Aufstellung und Vollzug des Quartierplans nach effektivem Aufwand
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Art. 15 Weitere Gebühren im Bauwesen

1Genehmigungsgebühren
Umgebungspläne mit Schnitten nach effektivem Aufwand
Installationsanzeige / Sanitärschema nach effektivem Aufwand
Projektänderungen (Revisionspläne),
Planergänzungen usw. nach effektivem Aufwand
Ausführungspläne nach effektivem Aufwand
Parzellierungen nach effektivem Aufwand
Bewilligungen Schutzraum nach effektivem Aufwand

2Gebühren für weitere Leistungen
Publikation CHF 140
Zustellung baurechtlicher Entscheide an Dritte CHF 50
Anschlagen der Gebäudeversicherungs-
und Hausnummer CHF 100
Kosten/Aufwand für Baugesuchsvervollständigungen
beim Vorprüfungsverfahren nach effektivem Aufwand
Aufforderung zur Einreichung eines Baugesuchs CHF 150
Bauvorentscheide nach effektivem Aufwand
Gutachten, Expertisen, baurechtliche Beratungen nach effektivem Aufwand
Aufwand für Augenscheine nach effektivem Aufwand
Verfügung eines Baustopps mind. CHF 300
Abschreibung Baugesuch nach effektivem Aufwand

3Ersatzabgaben
Ersatzabgabe für Schutzraumbauten (§ 27 kantonale KZV) gemäss KZV
Ersatzabgabe für Fahrzeugabstellplätze (§ 246 Abs. 3 PBG) Bemessung im Einzelfall

4Aufzüge
Bewilligungen für neue Aufzugsanlagen nach effektivem Aufwand

5Wärmetechnische Anlagen (Feuerungsbewilligung)
Bewilligungen für Feuerungsanlagen und Cheminées nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für Öltanks, Gebindelager, usw. nach effektivem Aufwand
Bewilligungen für Erdsondenbohrungen/Einmessen Standorte
von Erdsonden nach effektivem Aufwand

6Gebühren für periodische Kontrollen
Betriebskontrollen für technische Anlagen nach effektivem Aufwand
Aufzugsanlagen nach effektivem Aufwand
periodische feuerpolizeiliche Kontrollen nach effektivem Aufwand
Rauchgaskontrollen nach effektivem Aufwand
Schutzraumkontrolle gebührenfrei
Nachkontrolle nach effektivem Aufwand

7Baulicher Zivilschutz
Behandlungsgebühren inkl. Baukontrollen/Abnahmen nach effektivem Aufwand
Verfügung Ersatzabgabe nach effektivem Aufwand
Schutzabklärungen und Entscheide über die Unterschutzstellung gebührenfrei

Amtliche Vermessung gemäss kantonaler
Verordnung für Geodaten
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III. Kommunale Einrichtungen

Art. 16 Lehmhüsli

Die Benützungsgebühr für einen Tag (ab 10.00 Uhr) beträgt:

Miete ohne Küche CHF 310
Miete mit Küche CHF 400

Bei Absagen, die später als zwei Wochen vor der reservierten Benützung erfolgen, sind CHF 50
geschuldet. Bei früheren Absagen werden keine Gebühren verrechnet.

Art. 17 Gemeinde-Festbänke

Pro kleine Festbankgarnitur (ca. 8 Pers.) CHF 10
Pro grosse Festbankgarnitur (ca. 18 Pers.) CHF 20
Lieferpauschale CHF 50

Den Vereinen stehen die Garnituren unentgeltlich zur Verfügung. (exkl. Lieferpauschale).
Besteht für die Veranstaltung ein öffentliches Interesse, können auch private die Festbänke auf
Gesuch hin kostenlos ausgeliehen werden (exkl. Lieferpauschale).

Art. 18 Feuerschale

Vermietung Feuerschale CHF 15

IV. Einbürgerungen1

Art. 19 Schweizerinnen und Schweizer

Gemeindebürgerrechtserteilung

Einzelperson über 25 Jahre CHF 200
Einzelperson über 20 bis 25 Jahre CHF 100
Einzelperson unter 20 Jahre gebührenfrei
Miteingebürgerte minderjährige Kinder gebührenfrei

Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht CHF 100

Art. 20 Ausländerinnen und Ausländer

Einzelperson über 25 Jahre CHF 500
Einzelperson über 20 bis 25 Jahre CHF 250
Einzelperson unter 20 Jahre gebührenfrei
Miteingebürgerte minderjährige Kinder gebührenfrei

Stellen Ehegatten ein gemeinsames Gesuch, vermindert sich die Gebühr der Person mit dem
höheren Ansatz um 50 %.

Art. 21 Weitere Gebühren

Die Kosten für den Sprachtest, den Grundkenntnistest und weitere im Rahmen des
Einbürgerungsverfahrens bei Dritten zu beziehende Dienstleistungen sind durch die
Gesuchstellenden zu tragen.

Art. 22 Verfahren mit negativem oder ohne Einbürgerungsentscheid

Ablehnung Einbürgerungsgesuch durch Gemeinderat gemäss Art. 19-20
Rückzug des Einbürgerungsgesuches CHF 100
Abschreibung des Einbürgerungsgesuches CHF 100
Entlassung aus dem Bürgerrecht CHF 100

1 Maximalhöhen gelten gemäss kantonalem Einbürgerungsrecht.
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V. Einwohnerkontrolle

Art. 23 Meldepflicht

einschliesslich Meldebestätigung (Schriftenempfangsschein) CHF 40
Duplikat Meldebestätigung (Schriftenempfangsschein) CHF 30
Elektronische Umzugsmeldung (eUmzug) CHF 40

Art. 24 Wochenaufenthalt

Anmeldung befristet für 1 Jahr (auch für Minderjährige) CHF 100
Verlängerung des Aufenthaltes um ein weiteres Jahr
(Wiederholung der Anmeldung, auch für Minderjährige) CHF 100
Anmeldung Studenten & Schüler, befristet für 4 Jahre CHF 100
Aufenthaltsausweis (Heimatausweis) CHF 30

Art. 25 Auszüge und Auskünfte

Auszüge aus dem Einwohnerregister (Kinder sind bei Auszügen
für Familien gratis, bei Einzelbestellungen kostenpflichtig) CHF 30
einfache Adressauskünfte CHF 15
Adressauskünfte mit Interessennachweis CHF 30
Wohnsitzbestätigung CHF 30
Handlungsfähigkeitszeugnis CHF 30
Lebensbescheinigung CHF 30
Abmeldebescheinigung CHF 30
Bestätigung Bezug/Nichtbezug wirtschaftliche Hilfe CHF 30
Gesuch für den Lernfahrausweis sowie Umtausch des
ausländischen Führerausweises und die damit verbundene
Identitätskontrolle (auch für Minderjährige) CHF 20
Bestätigung auf vorgedrucktem Formular (AHV-Rentner) gebührenfrei
SBB Tageskarten gemäss SBB
SBB Haushaltsbestätigung CHF 10

Art. 26 Aufforderungen

Zur Abgabe, Erneuerung oder Vorweisung von Schriften
oder zur An-/Abmeldung bzw. Meldung Adresswechsel CHF 30

Art. 27 Dienstleistungen

Erfassung von Testamentshinterlegungen für Notariate CHF 20
Zuweisung zu einer Krankenkasse CHF 50

Art. 28 Ausweise (Identitätskarte) für Schweizer Staatsangehörige2

Die Gebühr für Identitätskarten richtet sich nach den Gebührenansätzen der Verordnung des
Bundesrates über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung, VawG,
SR 143.11), zuzüglich Versandkosten.

Art. 29 Ausländerrechtliche Gebühren3

Es gilt die Ausländerrechtliche Gebührenverordnung der Sicherheitsdirektion des Kantons
Zürich (LS 142.21):

2 Diese Gebühren werden vom Bundesrecht vorgeschrieben und vom Gemeindevorstand übernommen.
3 Diese Gebühren werden vom kantonalen Recht vorgeschrieben und vom Gemeindevorstand übernommen.
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VI. Friedhofswesen

Art. 30 Bestattungskosten

Bestattungen sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie die Heimführung
innerhalb der Schweiz von Personen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in Lufingen hatten,
sind gebührenfrei.

Gebühren für Grabplatte und Beschriftung
Gemeinschaftsgrab «Buch des Lebens» und Urnenwürfel CHF 1’000

Verstorbene Personen, die sich aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen aus der
Gemeinde abmelden mussten (insbesondere infolge eines Eintritts in ein Alters- oder
Pflegeheim), behalten das Recht, in der Gemeinde beigesetzt zu werden, sofern sie vor ihrer
Abmeldung ihren Wohnsitz in der Gemeinde hatten.

Bestattungskosten für Personen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz (mit obenerwähnter
Ausnahme) nicht in Lufingen hatten (inkl. Aushub, Eindecken, Grabkreuz etc., in CHF):

Reihengrab Gemeinschaftsgrab
Erdgrab Urnengrab anonym Buch des Lebens Würfel

3'000 2'000 - 3'600 3'600

Art. 31 Grabunterhalt und -pflege

Grabbepflanzung und -pflege für 20 Jahre Einwohner und Auswärtige:
Erdgrab CHF 4’200
Urnengrab CHF 3’300

VII. Finanzen und Steuern

Art. 32 Auszüge und Ausweise

Steuerausweis pro Steuerjahr CHF 40
Bescheinigung des Steueramtes für Einbürgerungsverfahren pro Person CHF 40
Löschung Eintrag im Betreibungsregister (ohne externe Kosten) CHF 50

Art. 33 Anfertigungen von Kopien aus den Steuerakten

Grundgebühr für Verwaltungsaufwand pro Steuerjahr
zuzüglich Gebühren pro erstellte Fotokopie gemäss Art. 2 CHF 20

VIII. Lebensmittelkontrolle

Art. 34 Kontrollen

Inspektionen mit max. 2 Beanstandungspunkten gebührenfrei

Für Inspektionen mit mehr als 3 Beanstandungspunkten, werden Gebühren gemäss der
Gebührentabelle des Lebensmittelinspektorats Winterthur in Rechnung gestellt.
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IX. Polizeiwesen

Art. 35 Gastwirtschaftspatente

Gastwirtschaften CHF 200
Klein- und Mittelverkaufspatente CHF 200
vorübergehend bestehende Betriebe/Festwirtschaften CHF 50

Den Vereinen, sowie für Anlässe für welche ein öffentliches Interesse besteht,
wird pro Kalenderjahr das erste Festwirtschaftspatent für einen Tag kostenlos gewährt.

Art. 36 Bewilligungen für die Hinausschiebung der Schliessungsstunde

dauernde Ausnahmen CHF 2'000
Versuchsphasen befristet auf maximal ein Jahr CHF 500

vorübergehende Ausnahme
eintägige Anlässe CHF 20
mehrtägige Anlässe CHF 30

Art. 37 Abgaben für gebrannte Wasser4

Entspricht § 15 der kantonalen Gastgewerbeverordnung

Art. 38 Hundehaltung

Hundegebühr jährlich, je Hund (inkl. Kantonsbeitrag) CHF 130
Befreite Hunde gemäss § 25 Hundegesetz gebührenfrei

Art. 39 Waffenscheine5

Gemäss Anhang zur eidg. Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition (SR 514.541)

Art. 40 Sonntagsverkauf

Offener Sonntag des Gewerbevereins Embrachertal gebührenfrei
1 zusätzlicher Sonntagsverkauf pro Betrieb/Jahr gebührenfrei
jeder weitere Sonntagsverkauf pro Betrieb CHF 50

Art. 41 Fahrbewilligungen

Tagesbewilligung CHF 50
Bewilligung für 7 Tage CHF 150
Bewilligung für ein Kalenderjahr CHF 500

X. Nutzung öffentlichen Grundes

Art. 42 Vorübergehende und untergeordnete Benutzung des öffentlichen Grundes allgemein6

Vorübergehende Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes zur Ablagerung
von Materialien oder zur Abstützung von Baugerüsten und dergleichen CHF 300

in Bauzonen pro m2 und Monat CHF 5

ausserhalb Bauzonen pro m2 und Monat CHF 3

Vorübergehende Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes
zu Sonderzwecken gewerblicher Art, wie Verkaufswagen, Werbeständer,
Strassenkünstler, etc. pro m2 und Monat CHF 12.50

Grabarbeiten nach effektivem Aufwand

4 Entspricht § 15 der kantonalen Gastgewerbeverordnung, LS 935.12
5 Diese Gebühren werden vom Bundesrecht vorgeschrieben und vom Gemeindevorstand übernommen.
6 Entspricht dem Anhang der Sondergebrauchsverordnung, LS 700.3
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Art. 43 Langandauernde und intensive Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes7

Für bewilligungspflichtige langandauernde und intensive Inanspruchnahme öffentlichen
Grundes, insbesondere zu baulichen Zwecken und zur Errichtung von dauernden
Strassencafés oder Verkaufsständen und dergleichen, ist eine jährliche Gebühr in der Höhe des
Zinsfusses der Zürcher Kantonalbank für 1. Hypotheken im Zeitpunkt der Erteilung der
Bewilligung, bezogen auf den Grundwert, zu entrichten.

Der Grundwert entspricht dem Landwert der beanspruchten Fläche öffentlichen Grundes
zuzüglich allfälliger wertvermehrender Aufwendungen der Gemeinde.

XI. Rechtspflege

Art. 44 Wiedererwägungsgesuche

Pro Gesuch nach effektivem Aufwand
max. CHF 1’000

Art. 45 Neubeurteilung, Grundgebühr

Bestimmbarer Streitwert
Streitwert bis CHF 5‘000 CHF 300
Streitwert von CHF 5‘000 bis CHF 10'000 CHF 300 bis 800
Streitwert von CHF 10'000 bis CHF 100'000 CHF 800 bis 1'200
Streitwert ab CHF 100'000 CHF 1'200 bis 1'500

Ist der Streitwert nicht bestimmbar, richtet sich die Grundgebühr
nach dem Aufwand der Behörde:
Augenschein Behörde, pro Stunde CHF 100

Art. 46 Friedenrichter
Die Gebühren des Friedensrichters werden nach der kantonalen Gebührenverordnung des
Obergerichts (LS 211.11) erhoben.

7 Entspricht dem Anhang der Sondergebrauchsverordnung, LS 700.3
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XII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 47 Übergangsbestimmung und Aufhebung alter Erlasse
1Wer vor dem Inkrafttreten dieses Reglements eine Leistung veranlasst oder verursacht hat,
schuldet Gebühren nach bisheriger Regelung.

2Widersprechende Gebührentarife und Beschlüsse des Gemeinderates oder anderer
Gemeindebehörden werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben.

Art. 48 Inkraftsetzung

Dieses Reglement tritt per 1. Februar 2026 in Kraft.

Nicht Bestandteil dieser Tarifverordnung sind die Gebühren der Primarschule Lufingen, welche eine
eigene Tarifverordnung erlässt.

Gemeinderat Lufingen

Yvonne Dorenkamp Yasmin Wiederkehr

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin




